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(11Os70/65, 11Os71/65)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1965

Norm

TilgG 1951 §5 Abs1

TilgG 1951 §6 Abs1

TilgG 1951 §7 Abs1

Rechtssatz

Der Vollzug einer Freiheitsstrafe oder Geldstrafe ist nur bis zur Tilgung zulässig. Nach erfolgter Tilgung kann die

ausgesprochene Strafe nicht mehr auf ihre Angemessenheit überprüft oder eine Anordnung über den Aufschub des

Vollzuges getroffen werden.
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